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(54) Munition

(57) Die Erfindung betrifft eine Munition, insbeson-
dere eine Übungsmunition (1) mit einem eine Geschoss-
hülle (3) aufweisenden Geschosskörper (2), der eine vor-
zugsweise in der Luft explodierbare Ladung (5) enthält.

Um zu erreichen, dass die Markierung eines
Luftsprengpunktes -oder falls gewünscht, eines Auf-
schlagpunktes des Geschosskörpers (2) auf ein Ziel-
über einen längeren Zeitraum deutlich sichtbar ist,
schlägt die Erfindung vor, zur Markierung des
Luftsprengpunktes oder des Aufschlagpunktes einen
Markierstoff (10) zu verwenden. Hierzu umfasst die Ge-
schosshülle (3) einen zentral angeordneten zylinderför-
migen Block (4) mit einem eine Ladung (5) enthaltenden
zentralen Ladungsraum (6), wobei der zylinderförmige
Block (4) mindestens eine sich von dem Ladungsraum
(6) radial bis zu dem äußeren Umfang des zylinderför-
migen Blockes (4) erstreckende Druckentlastungsboh-
rung (8) aufweist. Der äußere Umfang des zylinderför-
migen Blockes (4) ist ringförmig von einem Behälter (9)
mit dem Markierstoff (10) umgeben, so dass nach Zün-
dung der Ladung (5) der über die Druckentlastungsboh-
rung (8) auf den Markierstoff-Behälter (9) wirkende Gas-
druck diesen sowie die sich außenseitig an den Markier-
stoff-Behälter (9) anschließende Geschosshülle (3) zer-
legt und der Markierstoff (10) dadurch aus dem Ge-
schosskörper (2) ausbringbar ist.



EP 2 549 221 A3

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 549 221 A3

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Recherchenbericht

